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Integrationspauschale des Landes i.H.v. 12 Mio. Euro –                             

Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer 

Landesgesetze mit Kommunalbezug; Änderung des § 3a 

Landesaufnahmegesetz 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

am 18. November 2020 hat der rheinland-pfälzische Landtag das „Landesgesetz zur 

Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit 

Kommunalbezug" (LT-Drs. Nr. 17/13146 vom 11.09.2020) verabschiedet.  

 

Auf Grundlage des Art. 2 dieses Gesetzes erfolgt eine Änderung des § 3a 

Landesaufnahmegesetzes. Demnach erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte 

einen Betrag i.H.v. 12 Mio. Euro zur finanziellen Entlastung bei den vielfältigen 

Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Integration, insbesondere von 

Asylbegehrenden, Asylberechtigten und anderen Geflüchteten entstehen. Damit setzt 

das Land seine bisherige Unterstützung der Kommunen im Bereich der Integration 

kontinuierlich fort. 

 

Die Auszahlung des Betrages i.H.v. 12 Mio. Euro an die Landkreise und kreisfreien 

Städte wird von der ADD nach Inkrafttreten der gesetzlichen Änderung noch bis zum 

31. Dezember 2020 veranlasst.  
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Die Verteilung der Mittel erfolgt nach Maßgabe des § 3a Abs. 1 Satz 3 und 4 

Landesaufnahmegesetz.  

 

Hinsichtlich der Verbuchung dieser Zahlungen wird auf die entsprechenden Hinweise 

des MDI verwiesen (anbei Anlage 2). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Dr. Elias Bender 

 

 

Anlagen 

1. Gesetzentwurf (LT-Drs. 17/13146) 

2. Verbuchungshinweise des MDI 

 

 

 

 

 

 


